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N I E D E R S C H R I F T 

der 1. Sitzung des Gemeinderates vom 20. März 2024 

im Sitzungssaal der Gemeinde Oetz 

 
Beginn:  19:00 Uhr 
Ende:  21:30 Uhr 
 
Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
Ing. Hansjörg Falkner  
 
Mitglieder des Gemeindevorstandes: 
Ing. Michael Nagele  
Ferdinand Stecher  
Michael Amprosi 
DI Alexander Reiter 

 

 
Mitglieder des Gemeinderates: 
Bernhard Prantl  
Mag.(FH) Bernhard Haslwanter  
Mag. Tobias Haid  
Roland Haslwanter  
Ing. Mathias Speckle  
Simon Nösig  
Bernhard Friedle  
Alexander Wolf  
Danko Cvijanovic  
Patrick Fiegl  
 
Entschuldigt: 
 
Schriftführer: Ing. Klaus Amprosi 
 
Zuhörer: 15 
  
 Der Bürgermeister stellt den Antrag die Tagesordnung um folgenden Punkt zu erweitern:  
 
7.1)  Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 327/16 KG Oetz  

(Schöpf Tobias / Habichen) 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig diesen Punkt in die Tagesordnung aufzunehmen. 
 
T a g e s o r d n u n g: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit; 

2. Überarbeitung der Flächenwidmungsplanänderung (gemäß § 31c Abs. 2-TROG 
2022) 
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3. 
Beratung und Beschluss, betreffend die Umsetzung diverser Vorschläge des Umwelt- 
und Verkehrsausschusses 

3.1. Variantenwunsch für die Ortsumfahrung Oetz 

3.2. Umsetzung zusätzlicher Tempolimits 

4. 
Beratung über die weitere Vorgehensweise, betreffend die vermögensrechtliche Aus-
einandersetzung zwischen der Gemeinde Oetz und der GGAG Oetzerau 

5. 
Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses über die durchgeführten Kas-
saprüfung vom 18.12.2023 bzw. die Kassaprüfung und Prüfung der Jahresrechnung 
2023 vom 05.03.2024 

6. Beratung und Beschluss der Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Oetz 

7. 
Beratung und Beschluss der Jahresrechnungen 2023 sowie der Voranschläge 2024 
für die Gemeindegutsagrargemeinschaft Oetzerau bzw. die Alminteressentschaft 
Acherberg 

7.1. Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 327/16 KG Oetz 

8. Berichte des Bürgermeisters 

9. Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 
1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
 
Der Vorsitzende begrüßt alle Mitglieder des Gemeinderates und eröffnet die 1. Sitzung 2024.  
 
Die Mitglieder des Gemeinderates werden darüber informiert, dass GR Patrick Fiegl den Austritt aus der 
Fraktion „Oetzer Zukunft“ und somit die Ausübung eines freien Mandats bekannt gegeben hat. Gleich-
zeitig hat er auf sein Amt als Gemeindevorstand verzichtet. Die Liste „Oetzer Zukunft“ hat in weiterer 
Folge GR DI Alexander Reiter als neuen Gemeindevorstand namhaft gemacht.  
 
GR Heidi Maldoner von der Liste „Oetzer Zukunft“ hat sich aus persönlichen Gründen vorerst bis 
01.10.2024 beurlauben lassen. Für sie rückt Ersatzmitglied Bernhard Friedle in den Gemeinderat nach. 
 
Als neues Mitglied im Land- und Forstwirtschaftsausschuss wird GR Alexander Wolf namhaft gemacht. 
(Ersatz Martin Neururer). Als Ersatzmitglied im Überprüfungsausschuss wird GR Danko Cvijanovic nam-
haft gemacht. 
 
Der Vorsitzende stell fest, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 
2) Überarbeitung der Flächenwidmungsplanänderung (gemäß § 31c Abs. 2-TROG 2022): 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinderatssitzung am 27.09.2023 wurde die Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes be-
schlossen, um die Widersprüche des Flächenwidmungsplanes, im Vergleich zum fortgeschriebenen 
Raumordnungskonzept, zu beseitigen. Die Unterlagen wurden in weiterer Folge an die Bau- und Raum-
ordnungsabteilung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung übermittelt. Im Zuge dieser Überprüfung 
wurden diverse Einwendungen seitens der Aufsichtsbehörde vorgebracht. Schlussendlich mussten 
dadurch auch bebaute Grundstücke in die neuen Bauverbotszonen mitaufgenommen werden. Die Be-
schlussfassung dieser Änderungen ist dann in der Gemeinderatssitzung am 20.12.2023 erfolgt. Die be-
troffenen Eigentümer wurden im Anschluss über diese Beschlussfassung informiert. Da sich ein solches 
Bauverbot doch erheblich auf eventuell zukünftig geplante Bauvorhaben auswirkt, sind zu dem neuen 
Beschluss des Gemeinderates zahlreiche Stellungnahmen der betroffenen Eigentümer eingelangt.  
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Aus diesem Grund hat es am 31.01.2024, im Beisein von 

- Mag. Ingrid Gföller (Land Tirol/Bau- und Raumordnung) 
- DI Franziska Ewerz (Land Tirol/Bau- und Raumordnung) 
- Mag. Petra Nittel-Gärtner (Landesgeologie) 
- DI Andreas Mark (Raumplaner) 

einen gemeinsamen Termin in Oetz gegeben, um die Problematik für die betroffenen Eigentümer noch 
einmal anzusprechen und entsprechende Lösungsansätze auszuarbeiten.  
 
Schlussendlich konnte man sich darauf einigen, dass ein Großteil der Grundstücke nicht mit einem Bau-
verbot belegt werden muss. Die aktuellen Widmungen, werden allerdings dahingehend abgeändert, 
dass entsprechende textliche Festlegung, je nach Gefährdung, ergänzt werden: 

 
„Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaßnahmen gemäß landesgeologischer 

Vorgaben und Vorgaben der WLV“ 
 
Eine solche Festlegung hat zur Folge, dass ein zukünftiges Bauvorhaben vor Erteilung einer Bauge-
nehmigung durch die Landesgeologie bzw. WLV entsprechend beurteilt werden muss. Ob dann gege-
benenfalls Maßnahmen erforderlich sind, muss im jeweiligen Einzelfall betrachtet werden. An der grund-
sätzlichen Vorgehensweise ändert sich dadurch kaum etwas. In der Vergangenheit musste, im Zuge 
eines Bauverfahrens, in ausgewiesenen Gefährdungsbereichen auch schon eine Stellungnahme einge-
holt werden. Nun soll diese Verpflichtung mit einer textlichen Festlegung in der jeweiligen Widmung fi-
xiert werden. An der grundsätzlichen Vorgehensweise ändert sich dadurch kaum etwas. In der Vergan-
genheit musste, im Zuge eines Bauverfahrens, in ausgewiesenen Steinschlaggefährdungsbereichen 
auch schon eine Stellungnahme seitens der Landesgeologie eingeholt werden. Nun soll diese Verpflich-
tung mit einer textlichen Festlegung in der jeweiligen Widmung fixiert werden. 
 
Der Vorsitzende erläutert noch einmal den Sachverhalt und die eingelangten Stellungnahmen, zu der 
geplanten Änderung des Flächenwidmungsplanes bzw. die daraus resultierende Stellungnahme des 
örtlichen Raumplaners DI Andreas Mark. 
 
Der vom Gemeinderat der Gemeinde Oetz in seiner Sitzung vom 20.12.2023 beschlossene Entwurf der 
Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Grundstücke .166, .168/1, .503, .565, .600/1, 
.600/2, .707, 1, 1001, 1039/4, 1041/1, 1044/1, 1045/1, 1045/5, 1057/1, 1057/2, 1127, 1141, 1303/1, 
1305/1, 1313/1, 1313/6, 1313/8, 1332, 1339, 1346, 1352/2, 1361, 1363, 1365, 1367, 1368, 1369, 
1371/1, 1373/2, 1374, 1375, 1376, 1830/1, 2738/1, 2738/2, 2844/1, 2875/1, 2875/2, 2892, 2903, 2911, 
2955, 2986, 946, 947, 948, 949, 974, 976, 977, 994, 996/1 und 999/1 - KG 80105 Oetz ist durch 2  Wo-
chen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. 
 
Während der Auflage- und Stellungnahmefrist sind folgende Stellungnahmen eingelangt. 
 
• Stellungnahmen Thurner Franz, Gstnr .600/1, .600/2, 1305/1, 1313/1, 1313/8, 1303/1 und Thurner 

Thomas Gstnr 1141 und 2986 per Email vom 08.01.2024 und ergänzende Stellungnahme vom 
14.01.2024 

• Stellungnahme Pfeifhofer Andreas und Kirstin, Gstnr 1041/1 und 1044/1 per Email vom 09.01.2024 
• Stellungnahme Mag. Wolf Gerhard, Gstnr 2911 per Email vom 10.01.2024 
• Stellungnahme Wyhlidal Rudolf und Anja per Email vom 11.01.2024 betreffend Gstnr 1045/5 (in Stel-

lungnahme nicht genannt) 
• Stellungnahme Fiegl Kerstin und Johannes per Email vom 11.01.2024 betreffend Gstnr 1045/1 (in 

Stellungnahme nicht genannt) 
• Stellungnahme Wurdak Marianne per Email vom 12.01.2024 betreffend Gstnr 1313/6 (in Stellung-

nahme nicht genannt) 
• Stellungnahme gesammelt (Grundstücke in Stellungnahme nicht genannt) unterfertigt von Andreas 

und Kristin Pfeifhofer (Gstnr 1041/1 und 1044/1), Müller Christian u. Gstrein Barbara (Gstnr .565), 
Tollinger Daniela und Greil Thomas und Tollinger Johannes (Gstnr 1039/4), Haid Anton und Haid 
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Philipp (Gstnr .503, 1), Fiegl Kerstin und Johannes (Gstnr 1045/1), Wyhlidal Rudolf und Anja (Gstnr 
1045/5) betreffend Grundstücke am/in Brunnfeldweg/Dorfstraße/Steinweg per Email am 17.01.2024 

• Stellungnahme Ambrosi Karl, Gstnr 1352/2 per Email vom 17.01.2024 
• Stellungnahme Leitner Adi, Gstnr 1374, 1339, u.w. per Email vom 17.01.2024 
 
Zu den Stellungnahmen wurde eine Stellungnahme des Raumplaners eingeholt. Dieser empfiehlt den 
Stellungnahmen von 
 
• Thurner Franz, Gstnr .600/1, .600/2, 1305/1, 1313/1, 1313/8, 1303/1 
• Thurner Thomas, Gstnr 1141 und 2986,  
• Pfeifhofer Andreas und Kirstin, Gstnr 1041/1 und 1044/1  
• Mag. Wolf Gerhard, Gstnr 2911  
• Wyhlidal Rudolf und Anja, Gstnr 1045/5 
• Fiegl Kerstin und Johannes, Gstnr 1045/1  
• Wurdak Marianne, Gstnr 1313/6 
• Müller Christian u. Gstrein Barbara, Gstnr .565) 
• Tollinger Daniela und Greil Thomas und Tollinger Johannes, Gstnr 1039/4 
• Haid Anton unnd Haid Philipp, Gstnr .503 und 1 
• Fiegl Kerstin und Johannes, Gstnr 1045/1 
• Wyhlidal Rudolf und Anja, Gstnr 1045/5 
• Ambrosi Karl, Gstnr 1352/2 
• Leitner Adi, Gstnr 1374, 1339, 1373/2  
 
Folge zu geben und diese entsprechend der vorliegenden Änderung des Flächenwidmungsplanes aus 
den Bauverbotsbereichen herauszunehmen und als Bauland mit den textlichen Festlegungen gem. § 37 
Abs.3 TROG 2022 idgF:  
 
Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutzmaßnahmen gemäß landesgeologi-
scher Vorgaben  
 
bzw. 
 
Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaßnahmen gemäß landesgeologischer 
Vorgaben und Vorgaben der WLV 
  
abzuändern.  
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Zu dem gegenständlichen Tagesordnungspunkt ist am 15.03.2024 noch eine Anfrage diverser, betroffe-
ner Grundstückseigentümer per Email eingelangt. Diese wird vom Vorsitzenden verlesen und gleich di-
rekt beantwortet: 
 
Hallo Hansjörg, Klaus und Daniel, 
liebe Gemeinderät*innen! 
  
vielen Dank für eure Bemühungen in der Sache „Änderung Flächenwidmungsplan“.  
  
Da die Verordnung des Landes auf Gemeindeebene umzusetzen ist, möchten wir als betroffene Bürger 
gerne Informationen von Seiten der Gemeinde über die weitere Vorgehensweise wissen, und zwar fol-
gende: 

• Was gedenkt die Gemeinde/das Land gegen die Steinschlaggefahr zu unternehmen? Es sind ja 
nicht nur Häuser sondern mit der Dorfstraße und dem Brunnfeldweg auch viel frequentierte Straßen 
betroffen.  
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Antwort Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Für die Beurteilung der Steinschlaggefährdung in diversen Bereichen des Gemeindegebietes liegt 
ein Gutachten der WLV („Gutachten zu Sturzprozessen in der Gemeinde Oetz vom 05. März 2015) 
vor. Bereits im Jahr 2017 wurde, auf Basis dieser Erkenntnisse begonnen, diverse Sicherungsmaß-
nahmen im Ortsgebiet umzusetzen. Die Reihenfolge für die Umsetzung resultiert aus dem jeweili-
gen Gefährdungspotential. Die letzten Maßnahmen wurden im Jahr 2023 umgesetzt. Auch heuer 
werden wieder neue Teilbereiche auf ähnliche Art und Weise gesichert. Das Programm läuft über 20 
Jahre. Die Gesamtkosten für die Umsetzung wurden ursprünglich mit € 2.500.000,- beziffert.      

• Falls Schutzmaßnahmen angedacht sind: Welchen Zeitplan verfolgt hier die Gemeinde? Bis wann 
können wir mit entsprechenden Maßnahmen rechnen? Sind es 1, 5 oder 10 Jahre? 
 
Antwort Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Eine realistische Aussage darüber kann nicht getroffen werden. Die Situation muss für jedes Grund-
stück im Einzelfall betrachtet werden. Sollten seitens der betroffenen Grundstückseigentümer dies-
bezüglich Ängste bestehen, kann gerne mit uns Kontakt aufgenommen werden. Wir können eine 
Begutachtung durch die WLV veranlassen.  

• Falls Schutzmaßnahmen durchgeführt werden: Trägt die Kosten für diese Maßnahmen die Gemein-
de in Zusammenarbeit mit dem Land und dem Bund wie bei den vor kurzen durchgeführten Siche-
rungsmaßnahmen im Dorf? Oder kommen hier auf die betroffenen Hauseigentümer finanzielle Be-
lastungen zu? 
 
Antwort Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Im Zeitraum von 2017 bis 2023 hat sich die Gemeinde Oetz mit € 314.044,- an den durchgeführten 
Sicherungsmaßnahmen beteiligt. Zusammen mit den Mitteln des Bundes und Landes wurden ins-
gesamt bereits ca. € 1.400.000,- für die Verbauungen ausgegeben. 
Da der Spielraum sowohl für Bund und Land, aber auch die Gemeinden immer enger wird, was die 
finanziellen Möglichkeiten betrifft und zudem die Katastrophenereignisse merklich zunehmen, kann 
nicht garantiert werden, dass auch zukünftig weiterhin 100% der Kosten von der öffentlichen Hand 
getragen werden. Diesbezüglich ist schon seit längerer Zeit angedacht, sogenannte „Wassergenos-
senschaften“ zu gründen. Anhand eines Aufteilungsschlüssels werden dann auch Kosten von den 
begünstigten Grundstückseigentümern zu übernehmen sein.   

• Und wie sieht das Ganze im Notfall aus? Gemeint sind Sturm-, Steinschlag- oder Feuerschäden! 
Von wem werden die Kosten für „notwendige“ Steinschlagmaßnahmen in diesem Fall getragen? 
 
Antwort Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Den Inhalt dieser Frage kann ich nicht nachvollziehen. Bei einem Sturm handelt es sich um ein Na-
turereignis. Daraus kann ich eventuell noch einen Steinschlag ableiten. Die geplante Vorgehenswei-
se habe ich bereits erläutert. Bei einem Feuerschaden wird die Gemeinde aller Voraussicht nach 
nicht aufkommen. Diesbezüglich hoffe ich auf einen entsprechenden Versicherungsschutz eines je-
den Eigentümers. Falls es zu weiteren Naturereignissen kommt, muss auf dies dann entsprechend 
reagiert werden.  
 

Um eine entsprechende Information von Seiten der Gemeinde wären wir dankbar. 
 
Wir würden uns dazu über einen persönlichen Austausch freuen. 
 
Andreas und Kirstin Pfeifhofer 
Christian Müller 
Barbara und Roland Gstrein  
Tom Greil und Dani Tollinger 
Anja und Rudi Wyhlidal 
Kerstin und Johannes Fiegl 
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Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz gemäß § 68 Abs. 
3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom Planungsbüro TB DI 
Andreas Mark geänderten Entwurf mit der Planungsnummer 214-2024-00001, über die Änderung 
des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz im Bereich der Grundstücke 999/1, .707, 2875/2, 
2875/1, 1141, 1045/9, 2986, 1045/8, 994, 1332, 1376, 1375, 1045/1, 1045/5, 2903, 1339, .503, .600/1, 
.600/2, 1313/1, 1313/6, .168/1, 1313/8, 2955, 2911, 1, 2795/4, 1346, 2795/5, 1039/4, 2795/1, 2738/2, 
2738/1, 996/1, 1363, 2892, 1361, 1305/1, .565, .164, .166, 974, 2844/1, 976, 977, 1371/1, 1044/1, 
1373/2, 1041/1, 1374, 1372, 1830/1, 1369, 1368, 1367, 1365, 1001, 1057/1, 946, 947, 948, 949, 1057/2 
- KG 80105 Oetz durch 2  Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz vor: 
Umwidmung 
 
Grundstück .164 KG 80105 Oetz 
 
rund 87 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaß-
nahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück .166 KG 80105 Oetz 
 
rund 469 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaß-
nahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück .168/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 954 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück .503 KG 80105 Oetz 
 
rund 25 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück .565 KG 80105 Oetz 
 
rund 1118 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
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Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück .600/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 455 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück .600/2 KG 80105 Oetz 
 
rund 419 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück .707 KG 80105 Oetz 
 
rund 760 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1 KG 80105 Oetz 
 
rund 14 m² 
von Kerngebiet § 40 (3) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
sowie 
 
rund 1147 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
sowie 
 
rund 22 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Kerngebiet § 40 (3) 
 
weiters Grundstück 1001 KG 80105 Oetz 
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rund 678 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1039/4 KG 80105 Oetz 
 
rund 990 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1041/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 652 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1044/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 789 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1045/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 945 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung Zähler: 4, Fest-
legung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutzmaßnahmen 
gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1045/5 KG 80105 Oetz 
 
rund 994 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung Zähler: 4, Fest-
legung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutzmaßnahmen 
gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1045/8 KG 80105 Oetz 
 
rund 941 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
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Wohngebiet § 38 (1) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung Zähler: 4, Fest-
legung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutzmaßnahmen 
gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1057/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 1619 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1057/2 KG 80105 Oetz 
 
rund 1435 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1141 KG 80105 Oetz 
 
rund 1329 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1305/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 3078 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1313/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 2577 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1313/6 KG 80105 Oetz 
 
rund 1636 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1313/8 KG 80105 Oetz 
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rund 1425 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1332 KG 80105 Oetz 
 
rund 813 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1339 KG 80105 Oetz 
 
rund 3693 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaß-
nahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück 1346 KG 80105 Oetz 
 
rund 1026 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaß-
nahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück 1361 KG 80105 Oetz 
 
rund 1795 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1363 KG 80105 Oetz 
 
rund 1398 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1365 KG 80105 Oetz 
 
rund 298 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1367 KG 80105 Oetz 
 
rund 769 m² 
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von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1368 KG 80105 Oetz 
 
rund 69 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1369 KG 80105 Oetz 
 
rund 202 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaß-
nahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück 1371/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 95 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaß-
nahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück 1372 KG 80105 Oetz 
 
rund 134 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaß-
nahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück 1373/2 KG 80105 Oetz 
 
rund 33 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1374 KG 80105 Oetz 
 
rund 656 m² 
von Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) 
in 
Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Fest-
legung Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Siche-
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rungsmaßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück 1375 KG 80105 Oetz 
 
rund 2718 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 1376 KG 80105 Oetz 
 
rund 854 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 1830/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 2178 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 2738/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 181 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Alpenvereinshütte mit 
Gastronomiebetrieb 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 2738/2 KG 80105 Oetz 
 
rund 181 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Alpenvereinshütte mit Gast-
ronomiebetrieb 
 
weiters Grundstück 2844/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 126 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 2875/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 95 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 2875/2 KG 80105 Oetz 
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rund 35 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 2892 KG 80105 Oetz 
 
rund 175 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 2903 KG 80105 Oetz 
 
rund 18 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Sicherungsmaß-
nahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben und Vorgaben der WLV 
 
weiters Grundstück 2911 KG 80105 Oetz 
 
rund 886 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 2955 KG 80105 Oetz 
 
rund 501 m² 
von Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 2986 KG 80105 Oetz 
 
rund 83 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Festlegung 
Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Steinschlagschutz-
maßnahmen gemäß landesgeologischer Vorgaben 
 
weiters Grundstück 946 KG 80105 Oetz 
 
rund 3721 m² 
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von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 947 KG 80105 Oetz 
 
rund 817 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 948 KG 80105 Oetz 
 
rund 2773 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 949 KG 80105 Oetz 
 
rund 358 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 974 KG 80105 Oetz 
 
rund 1771 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 976 KG 80105 Oetz 
 
rund 1771 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 977 KG 80105 Oetz 
 
rund 2210 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) 
in 
Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) - Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 994 KG 80105 Oetz 
 
rund 639 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 996/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 2483 m² 
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von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 
weiters Grundstück 999/1 KG 80105 Oetz 
 
rund 2611 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2), Bauverbotsfläche § 35 (2) 
 

Die Auflegung der Abänderung erfolgt aber nur mehr betreffend der Grundstücke .164, .166, 
.168/1, .503, .565, .600/1, .600/2, .707, 1, 1039/4, 1041/1, 1044/1, 1045/1, 1045/5, 1045/8, 1141, 
1305/1, 1313/1, 1313/6, 1313/8, 1339, 1346, 1367, 1369, 1371/1, 1372, 1373/2, 1374, 1375, 2875/2, 
2892, 2903, 2911, 2955, 2986, (Gstnr .164, 1045/8 und 1372 sind neu hinzugekommen) die Grund-
stücke 1127, 1303/1 und 1352/2 sind vom Planungsbereich nicht mehr umfasst und bleiben wei-
terhin im Bauland.  
 

Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf entspre-
chende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 

Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-
frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 
wird. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 9  
Nein: -  
Enthaltung: 6 GR Tobias Haid (Befangenheit), GR Alexander Wolf,  

GV DI Alexander Reiter, GR Danko Cvijanovic, GR Patrick Fiegl,  
GR Bernhard Friedle 

 

 
3) Beratung und Beschluss, betreffend die Umsetzung diverser Vorschläge des Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses: 
 
Sachverhalt: 
 
3.1) Variantenwunsch für die Ortsumfahrung Oetz: 
 
Sachverhalt: 
Für die Planung der weiteren Vorgehensweise zum Thema „Ortsumfahrung“ wurde ein eigenes Gremi-
um aus den Mitgliedern des Verkehrsausschusses und weiteren, unabhängigen, Gemeindebürgern ge-
bildet. Mitunter wurden auch externe Fachleute als Berater hinzugezogen. Auf Basis der Ergebnisse 
zahlreicher Sitzungen, wurde nun dieser Vorschlag für die Beschlussfassung im Gemeinderat übermit-
telt: 
„Als primärer Variantenwunsch wird vom Gremium „Ortsumfahrung Oetz“ eine Tunnelvariante 
favorisiert (siehe dazu auch das letzte Protokoll der Gremiumssitzung). 
Die Gemeinde Oetz sollte sich offiziell dazu bekennen, dies mit der Tiroler Landesregierung zu 
kommunizieren und die weiteren notwendigen Schritte zu veranlassen.“ 
 
David Schmid, MAS (ds consult) hat den abgelaufenen Prozess begleitet. Er präsentiert den Mitgliedern 
des Gemeinderates das Ergebnisprotokoll der Gremiumssitzung und erläutert die Details zu den einzel-
nen Abläufen. 
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David Schmid, MAS: 
Ergänzend zu den vorliegenden Ergebnissen zum Thema „Ortsumfahrung“ möchte ich aber auch beto-
nen, dass in den Sitzungen immer wieder festgestellt wurde, dass der derzeitige Verkehr bis zu der Um-
setzung einer Umfahrung eine sehr belastende Thematik in Oetz darstellen wird. Daher ist es sehr wich-
tig, dass man jetzt schon beginnt, an alternativen Lösungsansätzen zu arbeiten. Wobei die hinzugezo-
genen Experten, wie z.B. DI Dr. Helmut Köll (Planoptimo) auch dezidiert hervorgehoben haben, dass 
„keine Umfahrung“ keine Lösung sein wird. Parallel zu dieser Projektierung ist auch schon zu prüfen, wie 
entwickeln wir den Ortskern, wie entwickeln wir die Durchzugsstraße, wie erschließen wir Parkflächen 
und dergleichen. 
Das Gremium wurde vom Gemeinderat beauftragt eine Variante für die Trasse zu finden. Dieser Pro-
zess ist jetzt abgeschlossen. Die Diskussionen waren mitunter sehr emotional, die Zusammenarbeit aber 
immer sehr wertschätzend und zielorientiert. 
 
Alexander Wolf: 
Ich möchte mich bei den externen Mitwirkenden des Gremiums und den Mitgliedern des Verkehrsaus-
schusses für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken.  
 
Der Vorsitzende schließt sich dem an, bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und schlägt 
vor, dass der Vorschlag des Gremiums vollinhaltlich für die Beschlussfassung im Gemeinderat über-
nommen wird. Dieser Beschluss wird dann in weiterer Folge dem Amt der Tiroler Landesregierung vor-
gelegt. 
 
Der Gemeinderat beschließt nachfolgende Formulierung für die Beschlussfassung zu 
übernehmen: 
 
1. Als primärer Variantenwunsch für die Ortsumfahrung Oetz wird eine Tunnelvariante 

favorisiert. 
 

2. Sollte eine Tunnelvariante (ähnlich der Variantenvorschläge des Landes Tirol, Amt der Tiroler 
Landesregierung, Abt. Landesstraßen und Radwege) nicht möglich oder realisierbar sein, ist 
eine Trassenfindung ähnlich den Variantenvorschlägen „Trasse Südwest“ unter folgenden 
Bedingungen denkbar: 
 
a. Minimaler Flächenverbrauch 
b. Maximaler Lärmschutz (Baumaßnahmen wie Unterflurtrassen, Einhausungen u.ä.) 
c. Maximaler Schutz bzw. minimlaer Eingriff in das bestehende Naherholungsgebiet  

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 15  
Nein: -  
Enthaltung: -  

 

 
3.2) Umsetzung zusätzlicher Tempolimits: 
 
Der Vorsitzende erteilt dem Obmann des Umwelt- und Verkehrsausschusses das Wort. 
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Johannes Tollinger: 
Es haben mittlerweile schon zahlreiche Sitzungen stattgefunden. Die Zusammenarbeit in den jeweiligen 
Gruppen ist immer sehr konstruktiv. Aus dem Gremium für die Ortsumfahrung wurden einige Aufgaben 
an den Umwelt- und Verkehrsausschuss delegiert.  
Es ist sehr wichtig Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr umzusetzen, die bereits kurzfristig greifen. 
Dies betrifft nicht nur das unmittelbare Ortsgebiet sondern auch die Bereiche der Bundes- bzw. Landes-
straßen zwischen den Siedlungsräumen. Wir schlagen daher ein Tempolimit von 30 km/h im Ortsgebiet 
und eine Ausdehnung des Tempolimits von 60 km/h bis zum Gewerbegebiet Habichen vor. Vor allem für 
die Reduzierung der Lärmbelastung sollte dies einiges bringen.  
 
Daher schlägt der Umwelt- und Verkehrsausschuss folgenden Wortlaut für die Beschlussfassung im 
Gemeinderat vor: 
Die Gemeinde Oetz soll eine Untersuchung der möglichen Umsetzung eines Tempolimits von 30 km/h 
im gesamten Ortsgebiet (B 186), sowie der Weiterführung der Tempobeschränkung von 60 km/h bis ins 
„Tumpner Gstoag“ ausschreiben bzw. in Auftrag geben. Des Weiteren sollten dazu begleitend verkehrs-
politische Maßnahmen rund um den Rad- und Fußverkehr durch ein Fachbüro evaluiert werden. 
 
Der Gemeinderat beschließt die Umsetzung gemäß dem vorgeschlagenen Wortlaut. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 13  
Nein: 2 GR Roland Haslwanter, GR Bernhard Prantl 
Enthaltung: -  

 

 
4) Beratung über die weitere Vorgehensweise, betreffend die vermögensrechtliche Auseinandersetzung 
zwischen der Gemeinde Oetz und der GGAG Oetzerau: 
 
Sachverhalt: 
Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 27.08.2019 wurde seitens der Gemeinde Oetz bei der Agrar-
behörde der Antrag eingebracht, die Agrarbehörde möge hinsichtlich diverser Zuwendungen aus dem 
Substanzwert an Nutzungsberechtigte gemäß § 86d i.V.m. § 37 Abs. 7 – TFLG 1996 ein Verfahren zur 
vermögensrechtlichen Auseinandersetzung einleiten. 
 
Von dem Sachverständigen Thomas Eller (Abteilung Agrarrecht) wurde mit Schreiben vom 30.01.2020 
der Rückzahlungsbetrag mit € 42.085,75 beziffert. Der zuständige Jurist Mag. Dr. Gregor Kaltenböck 
(Abteilung Agrarrecht) führt in seinem Schreiben vom 04.02.2020 allerdings an, dass aufgrund diverser 
Korrekturen „nur“ mehr ein Teilbetrag von € 21.879,75 rückforderbar ist. Dieser Betrag wäre in weiterer 
Folge von den Mitgliedern der Agrargemeinschaft Oetzerau, gemäß ihren Anteilen, zurückzufordern.      
 

Sofern der verfahrenseinleitende Antrag seitens der Gemeinde aufrechterhalten wird, wird in weiterer 
Folge seitens der Agrarbehörde, an sämtliche nutzungsberechtige Mitglieder der Gemeindegutsagrar-
gemeinschaft Oetzerau, eine formlose Zahlungsaufforderung binnen angemessener Frist ergehen. All 
jenen nutzungsberechtigen Mitgliedern, welche nicht innerhalb der gesetzten Frist der Zahlungsaufforde-
rung nachkommen, wird dann die anteilsmäßige Bezahlung der Forderung mittels Bescheid aufgetragen.  
 
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass diese Maßnahmen sehr schwierig umzusetzen sind. Um das 
Klima zwischen der Gemeinde und den Mitgliedern der betroffenen Agrargemeinschaften nicht neuerlich 
zu belasten, haben diverse Gemeinden auch schon wieder Abstand von diesen Rückforderungen ge-
nommen. Für den Fall, dass die Gemeinde den verfahrenseinleitenden Antrag zurückziehen möchte, 
bedarf es hierfür einen Gemeinderatsbeschluss und ein formloses Schreiben an die Agrarbehörde, dass 
der Antrag zurückgezogen wird. 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Seit 2020 ist diesbezüglich praktisch nichts mehr passiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde seitens des Lan-
des signalisiert, dass an einer landesinternen Lösung gearbeitet wird, ohne die einzelnen Mitglieder 
dann zur Kassa bitten zu müssen. Bis dato ist es diesbezüglich allerdings noch zu keiner Lösung ge-
kommen. Einige Gemeinden haben mittlerweile wieder davon Abstand genommen, die Rückforderungen 
geltend zu machen, weil die davon betroffenen Agrargemeinschaftsmitglieder keinerlei Reaktion auf die, 
von der Agrarbehörde per Bescheid vorgeschriebenen Beträge, gezeigt haben. Die Behörde hat nun die 
Gemeinde aufgefordert, die geplante weitere Vorgehensweise bekannt zu geben.  
Von einer Rückforderung wären in Oetz 52 Mitglieder der Agrargemeinschaft Oetzerau betroffen. Die 
Höhe der Forderung hängt von den jeweiligen Anteilen ab. Für die Eigentümer mit den meisten Anteilen 
bedeutet das eine Summe von ca. € 1.700,-. Die Eigentümer mit geringeren Anteilen bewegen sich zwi-
schen ca. € 150,- und € 400,-.    
Der Gemeinderat hat nun darüber zu befinden, wie mit dieser Rückforderung weiter umgegangen wird. 
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einen Kompromiss eingehen und 50% der angeführten Summe 
zurückfordern. Dieses Geld könnte dann zweckgebunden für eine landwirtschaftliche Investition verwen-
det werden. Der Weiderost im Ortsteil Mühlau muss dringend saniert werden. Das Geld könnte bei-
spielsweise dafür aufgewendet werden.  
 
GV Ferdinand Stecher: 
Der Weiderost kommt sehr vielen zugute. Ich halte das für einen fairen Vorschlag. 
 
GR Bernhard Friedle: 
Um sich diesbezüglich besser informieren zu können, wäre es sehr wichtig, dass zu den diversen Ver-
sammlungen auch die Mitglieder des Gemeinderates eingeladen werden. 
 
GR Alexander Wolf: 
Ich bin 2. Substanzverwalter in der Gemeinde und habe bis dato auch noch nie eine Einladung oder ein 
Protokoll erhalten. 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Im Prinzip hat die Agrargemeinschaft keinen Einfluss mehr, was die Substanz betrifft. Wer zu den Ver-
sammlungen eingeladen wird, ist Sache des Obmannes der Agrargemeinschaft und liegt nicht in meiner 
Zuständigkeit. Ich werde dieses Anliegen an ihn weiterleiten. 
 
GR Simon Nösig: 
Ich möchte schon auch darauf hinweisen, dass es sich dabei u.a. um Rechtsanwaltskosten handelt, die 
verursacht wurden, weil man die Rückübertragung an die Gemeinde verhindern wollte. 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Diese Punkte sind bereits abgehandelt. Das gegenständliche Erkenntnis liegt seit ca. 4 Jahren vor und 
wir sollten jetzt darüber befinden, dass wir dieses Thema zu einem Abschluss bringen können. 
 
Der Gemeinderat stimmt über den Vorschlag des Vorsitzenden ab, 50% der angeführten Gesamt-
summe von € 21.879,75 von den Mitgliedern der Agrargemeinschaft zurückzufordern und diese 
für eine landwirtschaftliche Investition (z. B. Sanierung Weiderost) zweckgebunden einzusetzen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 7  
Nein: 1 GR Simon Nösig 
Enthaltung: 7 Bgm. Ing. Hansjörg Falkner (Befangenheit), Bgm. Stv. Ing. Michael 

Nagele (Befangenheit), GR Alexander Wolf, GV DI Alexander Reiter, 
GR Danko Cvijanovic, GR Patrick Fiegl, GR Bernhard Friedle 
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Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Mein Vorschlag ist somit abgelehnt. Irgendeine Entscheidung müssen wir zu diesem Tagesordnungs-
punkt allerdings treffen. Inhaltlich bin ich für die vorgeschlagene Vorgangsweise, muss mich aber auf-
grund meiner Befangenheit enthalten. Um diesbezüglich eine Lösung zu erzielen, übergebe ich meine 
Agenden als Substanzverwalter an den 2. Stellvertreter GR Alexander Wolf. Bgm. Stv. Ing. Michael Na-
gele übernimmt die Agenden der Gemeinde. Somit liegt für mich bei der Beschlussfassung keine Befan-
genheit mehr vor.  
Dadurch ergibt sich folgendes, neues Abstimmungsergebnis zu dem gegenständlichen Vorschlag: 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  
Nein: 1 GR Simon Nösig 
Enthaltung: 6 Bgm. Stv. Ing. Michael Nagele (Befangenheit), GR Alexander Wolf 

(Befangenheit), GV DI Alexander Reiter, GR Danko Cvijanovic,  
GR Patrick Fiegl, GR Bernhard Friedle 

 
5) Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses über die durchgeführten Kassaprüfung vom 
18.12.2023 bzw. die Kassaprüfung und Prüfung der Jahresrechnung 2023 vom 05.03.2024: 
 
Der Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses, über die durchgeführte Kassaprü-
fung vom 18.12.2023 und 05.03.2024 wird von GR Mag. (FH) Bernhard Haslwanter vorgetragen. In 
diesem Zuge wird auch von der Prüfung der Jahresrechnung 2023 Bericht erstattet. 
 
Zum Rechnungsabschluss 2023 wird von Mag. (FH) Bernhard Haslwanter noch folgendes angemerkt: 
Da die endgültigen Zahlen leicht von den Zahlen des ursprünglich vorgelegten Jahres abweichen, wer-
den die durchgeführten Änderungen kurz erläutert. 
Zum Zeitpunkt der Prüfung durch den Überprüfungsausschuss, war der Jahresabschluss der Gemeinde 
Oetz & Partner KG noch nicht vorliegend. Dieser wurde nunmehr vom StB Walder nachgeliefert und von 
Bernd Schöpf dann korrekterweise noch eingearbeitet. Aufgrund des Jahresabschlusses 2023 der Ge-
meinde Oetz & Partner KG kommt es zu einer Wertberichtigungsbuchung. Weiters wurden im Zuge der 
Prüfung durch die Aufsichtsbehörde noch Korrekturen beim Anlagevermögen (Aktvierungen bzw. BWA) 
vorgenommen. Dem Gemeinderat werden in weiterer Folge die berichtigten Zahlen (nach Prüfung durch 
die Aufsichtsbehörde / Nicole Möderle) präsentiert.  

     
Bericht 

 
zur 4. Sitzung des Überprüfungsausschusses 2023 vom 18.12.2023 

 
Beginn: 18.12.2023 um 16:30 Uhr, Ende: 19:15 Uhr – 4.te Sitzung 2023 
 
Ort: Gemeindeamt Oetz, Kassenraum bzw. Besprechungszimmer 
 
Anwesend: 
Haid Tobias, Haslwanter Bernhard, Haslwanter Roland, Prantl Bernhard, Reiter Alexander, Kassier 
Schöpf Bernd 
 
Entschuldigt:   
 
Punkt 1): Ermittlung der Kassenbestände 
Bargeld in der Handkassa wurde gezählt und die Richtigkeit/Übereinstimmung mit der Aufzeichnung 
festgestellt. Die Kontostände bei den örtlichen Banken (Raiffeisenbank Vorderes Ötztal und Sparkasse 
Imst AG) wurden kontrolliert und mit dem buchmäßigen Kassenbestand abgestimmt. Dem Protokoll bei-
gefügt ist die Kassenüberprüfungsniederschrift, auf der auch die Beträge der drei Sparbücher für die 
Rücklagen und den Sozialfonds ausgewiesen sind. 
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Stände Per      19.09.2023 18.12.2023 Veränderung 
Kassabestand 3.901,17 2.284,12 -1.617,05 
Giro Raika 50.906,58 35.958,73 -14.947,85 
Giro SPK 154.190,61 195.733,84 41.543,23 
Summe 208.998,36 233.976,69 24.978,33 
 
Rücklagensparbücher 
BM-RL Raika 14.025,01 14.025,01 0,00 
BM-RL SPK 10.993,62 10.993,62 0,00 
Sozialfonds 18.841,16 18.841,16 0,00 
Summe 43.859,79 43.859,79 0,00 
 
Punkt 2) Belegüberprüfungen 
Die Lieferantenbelege 1.200-1.900 und die Haushaltsbelege 1.200-1.700 (jeweils bis Mitte 12/2023) 
wurden stichprobenweise geprüft und grundsätzlich für in Ordnung befunden.  
 
Generell kann festgehalten werden, dass die Belege übersichtlich geordnet werden und alle kontrollier-
ten Belege vorbildlich abgezeichnet und bestätigt wurden. Erfreulicherweise ist es mittlerweile gelungen, 
die Buchhaltung tagaktuell zu führen.  
 
Punkt 3) Kontrolle Mieterlöse 2023 
Auf Wunsch von Alexander Reiter wurde uns im Rahmen dieser Sitzung eine Übersicht über die laufen-
den Mieterträge der Gemeinde Oetz übermittelt. Diese belaufen sich auf ca. 191.000 pro Jahr. Die ent-
sprechende Auflistung liegt dem Protokoll bei. 

 
Bericht 

 
zur 1. Sitzung des Überprüfungsausschusses 2024 vom 05.03.2024 

 

Beginn: 05.03.2024 um 16:30 Uhr, Ende: 19:30 Uhr 
 

Ort: Gemeindeamt Oetz, Kassenraum bzw. Besprechungszimmer 
 

Anwesend: 
Haid Tobias, Haslwanter Bernhard, Prantl Bernhard, Reiter Alexander, Kassier Schöpf Bernd 
 
Entschuldigt:   
Roland Haslwanter 
 

Punkt 1): Ermittlung der Kassenbestände 
Bargeld in der Handkassa wurde gezählt und die Richtigkeit/Übereinstimmung mit der Aufzeichnung 
festgestellt. Die Kontostände bei den örtlichen Banken (Raiffeisenbank Vorderes Ötztal und Sparkasse 
Imst AG) wurden kontrolliert und mit dem buchmäßigen Kassenbestand abgestimmt. Dem Protokoll bei-
gefügt ist die Kassenüberprüfungsniederschrift, auf der auch die Beträge der drei Sparbücher für die 
Rücklagen und den Sozialfonds ausgewiesen sind. 
 

Stände Per      18.12.2023 05.03.2024 Veränderung 
Kassabestand 2.284,12 2.139,28 -144,84 
Giro Raika 35.958,73 336.963,19 301.004,46 
Giro SPK 195.733,84 457.883,44 262.149,60 
Summe 233.976,69 796.985,91 563.009,22 
 
Rücklagensparbücher 
BM-RL Raika 14.025,01 14.026,06 1,05 
BM-RL SPK 10.993,62 10.994,44 0,82 
Sozialfonds 18.841,16 21.072,58 2.231,42 
Summe 43.859,79 46.093,08 2.233,29 
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Punkt 2) Belegüberprüfungen 
Die Lieferantenbelege 1.900-2.206 (Jahr 2023) bzw. 1-200 (Jahr 2024) und die Haushaltsbelege 1.700-
1.908 (Jahr 2023) bzw. 1-300 (Jahr2024) (jeweils bis inkl. Februar 02/2024) wurden stichprobenweise 
geprüft und grundsätzlich für in Ordnung befunden.  
 
Generell kann festgehalten werden, dass die Belege übersichtlich geordnet werden und alle kontrollier-
ten Belege vorbildlich abgezeichnet und bestätigt wurden. Erfreulicherweise ist es mittlerweile gelungen, 
die Buchhaltung tagaktuell zu führen.  
 
Punkt 3) Vorprüfung Jahresabschluss 2023 
Die Abweichungen im Rechnungsabschluss von über € 30.000,- sind angegeben, begründet vielfach mit 
einem zu geringen oder zu hohen Budgetansatz im Voranschlag. Auch sind Projekte noch nicht durch-
geführt und kommen erst im nächsten Jahr zur Ausführung, weshalb auch hier Differenzen sind.  
 
Die Jahresrechnung wurde durchgesehen, verschieden kleinere u. größere Abweichungen wurden hin-
terfragt und vom Kassier beantwortet. 
Weiters wurden unsererseits die erforderlichen Nachweise betreffend der im Vermögenshaushalt (Aktiva 
und Passiva) ausgewiesenen Positionen vom Kassier verlangt und auch vorgelegt. 
 
Der von uns vorgelegte Rechnungsabschluss 2023 wurde dann am 14.03.2024 von der BH Imst (Frau 
Nicole Möderle) geprüft und gemeinsam mit dem Kassenleiter noch geringfügige Änderungen vorge-
nommen. 
 
Zusammengefasst ergibt sich für das Jahr 2023 folgendes Ergebnis (Zahlen in  €) 
Summe Erträge: 
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.093.898 
Erträge aus Transfers 1.258.537 
Finanzerträge 118.915 
Summe 7.471.350 
 

Summe Aufwendungen: 
Personalaufwand 1.822.035 
Sachaufwand 3.011.147 
Transferaufwand 2.448.022 
Finanzaufwand 209.266 
Summe -7.490.470 
 

Nettoergebnis 2023 vor Rücklagenbewegung -19.120 
Zuweisung Haushaltsrücklagen -2.233 
 
Nettoergebnis 2023 nach Zuweisung Haushaltsrücklagen -21.353 
Schulden: 
Schuldenstand per 31.12.2022: -3.364.047,92 
Schuldenstand per 31.12.2023:  -3.125.214,33 
Reduktion Schulden 2023 238.833,59 
 
Pro-Kopf-Verschuldung ca. 1.336 (2.339 Einwohner) 
Die Pro-Kopf-Verschuldung ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. € 100 pro Einwohner gesunken. 
 

Entwicklung Verschuldungsgrad: 
Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Oetz hat sich im Jahr 2023 erhöht und weist per 31.12.2023 ei-
nen Wert von 44,25 % auf.  
 

Verschuldungsgrad 2016: 38,41 % 
Verschuldungsgrad 2017: 52,73 % 
Verschuldungsgrad 2018: 35,84 % 
Verschuldungsgrad 2019: 30,87 % 
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Verschuldungsgrad 2020: 54,68 % 
Verschuldungsgrad 2021: 38,42 % 
Verschuldungsgrad 2022: 32,04 % 
Verschuldungsgrad 2023: 44,25 % 
 

Bruttoergebnis in Tsd: 2018 2019 2020 2021 2022   2023  
Lfd. finanzierungswirksame Erträge 5.488 5.867 5.346 5.815 6.217 6.562 
Lfd. finanzierungswirksame Aufw. 4.382 4.740 4.796 5.027 5.254 5.778 
 
Bruttoergebnis 1.106 1.127 550 788 963 784 
 

abzgl. Schuldendienst -397 -348 -301 -303 -309    -347 
(Zinsen und Tilgung) 
 

Nettoergebnis  709 779 249 485 654     437 
 

Verschuldungsgrad in % 35,84 30,87 54,68 38,42  32,04   44,25 
(Schuldendienst / Bruttoergebnis) 
 
6) Beratung und Beschluss der Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Oetz: 
 
Der Bericht über die Prüfung des Entwurfes des Rechnungsabschlusses 2023 der Gemeinde Oetz durch 
die BH Imst (Gemeinderevisorin Nicole Möderle) wir vom Vorsitzenden erläutert. 
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GR Bernhard Friedle weist auf die extrem hohen Betriebskosten des Pflegeheimes, im Vergleich zu den 
Vorjahren, hin. Diesbezüglich regt er an zu prüfen, ob der Umstieg auf ein alternatives Energiesystem 
mit den entsprechenden Fördermöglichkeiten, wirtschaftlich sinnvoll wäre.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass sich GR Bernhard Prantl bereits diesem Thema annimmt. 
 
Da keine weiteren Anfragen gestellt werden, übergibt Bgm. Ing. Hansjörg Falkner den Vorsitz an  
Bgm.-Stv. Ing. Michael Nagele und verlässt den Sitzungssaal. 
 
Bgm. Stv. Ing. Michael Nagele bittet den anwesenden Johannes Tollinger, sich bei diesem Tagesord-
nungspunkt, als Ersatzmitglied an der Beschlussfassung des Gemeinderates zu beteiligen. 
 
Bgm.-Stv. Ing. Michael Nagele: 
Die Überprüfung der Jahresrechnung 2023 durch den Überprüfungsausschuss bzw. die Aufsichtsbehör-
de ergab aus meiner Sicht keine Gründe, die gegen eine Genehmigung des vorliegenden Rechnungs-
abschlusses sprechen. Die Fragen der Mitglieder des Gemeinderates wurden aus meiner Sicht durch 
den Bürgermeister ausreichend beantwortet. Gibt es zum Rechnungsabschluss 2023 noch weitere Fra-
gen oder Anmerkungen? 
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Da dies nicht der Fall ist, stellt Bgm.Stv. Ing. Michael Nagele den Antrag an den Gemeinderat, den 
Rechnungsabschluss 2023 in der vorliegenden Form zu beschließen und dem Bürgermeister die Entlas-
tung zu erteilen. 
 
Der Gemeinderat beschließt den Rechnungsabschluss 2023 in der vorliegenden Form und erteilt 
dem Bürgermeister die Entlastung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 10  
Nein: -  
Enthaltung: 5 GR Alexander Wolf, GV DI Alexander Reiter, GR Danko Cvijanovic, 

GR Patrick Fiegl, GR Bernhard Friedle 
 

 
Bgm.Stv. Ing. Michael Nagele: 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei den Gemeindemitarbeitern in der Finanzverwaltung, Bernd 
Schöpf, Patricia Gutweniger und Barbara Köhle für ihre gute Arbeit bedanken und darf den Bürgermeis-
ter bitten den Raum wieder zu betreten und den Vorsitz zu übernehmen. 

 
 
7) Beratung und Beschluss der Jahresrechnungen 2023 sowie der Voranschläge 2024 für die Gemein-
degutsagrargemeinschaft Oetzerau bzw. die Alminteressentschaft Acherberg: 
 
GR Mag. Tobias Haid erläutert die Inhalte der vorliegenden Unterlagen zu der Gemeindegutsagrarge-
meinschaft Oetzerau: 
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GR Mag. Tobias Haid erläutert die Inhalte der vorliegenden Unterlagen zu der Alminteressentschaft 
Acherberg: 
 

 

 
 
 
Der Gemeinderat beschließt die Jahresrechnungen 2023 sowie die Voranschläge 2024 für die 
Gemeindegutsagrargemeinschaft Oetzerau bzw. die Alminteressentschaft Acherberg. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 9  
Nein: -  
Enthaltung: 6 GR Mag. Tobias Haid (Befangenheit), GR Alexander Wolf,  

GV DI Alexander Reiter, GR Danko Cvijanovic, GR Patrick Fiegl,  
GR Bernhard Friedle 

 

 
7.1) Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 327/16 KG Oetz: 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinderatssitzung am 14.06.2023 bzw. in der Gemeindevorstandssitzung am 07.07.2023 wur-
den bereits Beschlüsse zu einer geplanten Grundabtretung an Familie Schöpf und Familie Santer in Ha-
bichen gefasst. Seitens der Bau- und Raumordnungsabteilung des Landes wurde nun angeregt eine 
Änderung an der geplanten Abtretung vorzunehmen. Um sicherzustellen, dass im Bereich des Schutz-
dammes zukünftig keinerlei bauliche Maßnahmen umgesetzt werden, soll die neue Grundgrenze zwi-
schen dem Grundstück Gp. 327/16 und 327/3 an den Böschungsfuß des Schutzdammes verlegt wer-
den. 
 
Aufgrund der neuen Vorgabe ändert sich, lt. des neuen Vermessungsplanes vom 02.02.2024 (GZ 
180320 c), die Größe der Teilfläche 2, von 442 m² auf 370 m². Das neu gebildete Grundstück Gp. 
327/16 weist dadurch eine Größe von 917 m² statt ursprünglich 989 m² auf. 
Diese Änderung wurde in der Gemeindevorstandssitzung am 18.03.2024 bereits beschlossen. 
 
Aufgrund der o.a. Anpassung des Grenzverlaufes ist auch eine neue Beschlussfassung für die Änderung 
des Flächenwidmungsplanes erforderlich. Wenn die Planung für das geplante Bauvorhaben vorliegt, 
muss in weiterer Folge auch noch ein Bebauungsplan erlassen werden. 
 
Der vom Gemeinderat der Gemeinde Oetz in seiner Sitzung vom 27.09.2023 beschlossene Entwurf der 
Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Grundstücke 327/3, 2848/9, .689 und 327/16 - 
KG 80105 Oetz, ist 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. 
 
Im Zuge des aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens der Widmungsänderung wurde seitens 
der Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass die Bauplatzgröße so anzupassen sei, dass die neue Grundgrenze 
am Fuße des Lawinenschutzdammes festgelegt werde. Dadurch kann auch ein Teil der seitens des Na-
turschutzes geforderten Erhaltung des Feldgehölzes beibehalten werden. Daraufhin wurde seitens des 
Widmungswerbers ein neuer Teilungsplan vorgelegt, der die Freihaltung des Schutzbauwerkes (Lawi-
nenschutzdamm) vorsieht und der Grundlage für die nun vorliegende Umwidmung ist. 
 
Nach Überarbeitung der gegenständlichen Flächenwidmungsplanänderung kommt der Raumplaner DI 
Andreas Mark zu dem Schluss:  
„Die vorliegende Widmungsänderung widerspricht raumordnungsfachlich aus o.a. Gründen weder den 
Zielen des örtlichen Raumordnungskonzeptes noch den Zielen der örtlichen Raumordnung gem. § 27 
TROG 2022 idgF und es kann daher dem Gemeinderat die Widmungsänderung gem. elektronischem 
Flächenwidmungsplan empfohlen werden.“ 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Oetz gemäß § 68 Abs. 
3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom Planungsbüro IB DI 
Andreas Mark geänderten Entwurf mit der Planungsnummer 214-2024-00002, über die Änderung 
des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz im Bereich der Grundstücke 327/3, 2848/9, .689 
und 327/16 - KG 80105 Oetz durch 2 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzule-
gen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Oetz vor: 
Umwidmung 
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Grundstück .689 KG 80105 Oetz 
 
rund 75 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in 
Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 327/16 KG 80105 Oetz 
 
rund 475 m² 
von Freiland § 41 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
 
sowie 
 
rund 35 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Wirtschaftsgebäude 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
 
weiters Grundstück 327/3 KG 80105 Oetz 
 
rund 542 m² 
von Freiland § 41 
in 
Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
 
 
Festlegungen des Verlaufs geplanter Straßen und Verkehrswege 
 
Geplante örtliche Straße § 53.1 im Bereich der Grundstücke 
327/16 KG 80105 Oetz (rund 19 m²), 
.689 KG 80105 Oetz (rund 75 m²), 
327/3 KG 80105 Oetz (rund 159 m²) 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf ent-
sprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  
Nein: -  
Enthaltung: 4 GR Alexander Wolf, GV DI Alexander Reiter, GR Danko Cvijanovic, 

GR Bernhard Friedle 
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8) Berichte des Bürgermeisters: 
 
• Personalangelegenheiten: 

 
- Sabah Mohammed hat sein Dienstverhältnis mit 31.03.2024 beendet. 
  Er verlegt seinen Lebensmittelpunkt nach Linz. Der Vorsitzende bedankt sich für die gute 
  Zusammenarbeit. 
 
- Das Beschäftigungsverhältnis von Christine Prantl wurde aufgestockt. Sie wird u.a. die  
  Grünraumpflege (Verkehrsinseln, Friedhof) übernehmen.  
 

• Änderung Domain: 
Aufgrund der Vorgaben des Landes muss die Internetadresse geändert werden. Die Gemeinde ist 
jetzt unter www.oetz.gv.at statt www.oetz.tirol.gv.at im Internet zu finden. Auch bei sämtlichen Email-
Adressen wurde „tirol“ gelöscht.  
 

• Straßensperre B186 Ötztalstraße: 
Diesbezüglich ist es in den letzten Tagen teilweise zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. 
Die Gemeinde war in diesem Bereich mit der Aufarbeitung des Schadholzes beschäftigt. Aufgrund 
des Borkenkäferproblems mussten diese Arbeiten, in tiefen Lagen dringend umgesetzt werden. Zu 
einem großen Teil waren allerdings die Felsräumungsarbeiten seitens der Landesstraßenverwaltung 
für die Straßensperren und die damit verbundenen Wartezeiten verantwortlich.  
 

• LWL - Ausbau: 
Die Leitungsverlegung bis zum Ortsteil Piburg soll noch vor der Sommersaison abgeschlossen wer-
den, dass danach bereits die ersten Gebäude angeschlossen werden können. Der Ausbau durch 
Piburg soll dann im Herbst fortgesetzt werden. Der Ausbau der Piburger Landesstraße inkl. der Er-
richtung eines Gehsteiges, kann nicht wie geplant bereits 2024 umgesetzt werden. Die finanziellen 
Mittel dafür, stehen dem Land derzeit nicht zur Verfügung. Mit einem Ausbau ist frühestens 2025, 
vielleicht sogar erst 2026, zu rechnen. 
 

• Einsatzzentrum: 
Die neue Entwurfsplanung ist so gut wie abgeschlossen. Für die Gesamtbaukosten liegen bereits ers-
te Schätzungen vor. Diese werden derzeit mit ca. € 10 Mio. (brutto) beziffert. Unter der Vorausset-
zung, dass wiederum Zusagen für die jeweiligen Förderungen erteilt werden und somit eine Gesamt-
finanzierung des Bauvorhabens möglich ist, kann der Baubeginn eventuell sogar noch 2024 erfolgen. 
 

• Forstweg Riedeben: 
Die Bauarbeiten sind bereist wieder voll im Gange. Die zeitnahe Fertigstellung ist sehr wichtig, dass 
das Schadholz aufgearbeitet werden kann. 
 

• Verbauungsmaßnahmen Ötztaler Ache: 
Die Arbeiten werden jetzt, während der Niedrigwasserphase, umgesetzt. Ob alle Arbeiten im Frühjahr 
2024 abgeschlossen werden können, steht noch nicht fest. Laut ersten Schätzungen wurden die Kos-
ten mit € 750.000,- beziffert. Davon hätte die Gemeinde 1/3 übernehmen müssen. Zwischenzeitlich 
liegt allerdings eine Zusage für eine Bedarfszuweisung in der Höhe von € 196.000,- dafür vor.   
 

• Wassergenossenschaft Piburg: 
Der Beschluss über die Auflösung der Wassergenossenschaft wurde durch die Vollversammlung mitt-
lerweile gefasst. Somit werden lt. gültigem Gemeinderatsbeschluss alle Anlagenteile sowie Rechte 
etc. von der Gemeinde übernommen.  
 

• Schutzwege: 
Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 18.03.2024 beschlossen, 3 Schutzweganlagen (bewe-
gungsgesteuerte Blinklampen) in der Ebene, in Oetzermühl und in Habichen zu installieren. Die Vor-

http://www.oetz.gv.at/
http://www.oetz.tirol.gv.at/
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gehensweise wurde mit dem Umwelt- und Verkehrsausschuss abgestimmt. 
 

• Parkraumbewirtschaftung: 
Die Bergbahn wird im Sommer 2024 mit einer Bewirtschaftung beginnen. Diese soll dann im Laufe 
des Jahres auf das Ortsgebiet ausgeweitet werden. Die Gemeinden des gesamten Ötztals planen 
diesbezüglich eine einheitliche Vorgehensweise. In Sölden wurde bereits Mitte Dezember 2023 mit 
der Parkraumbewirtschaftung begonnen.   
 

• Fahrzeug Gemeindewaldaufseher: 
Aufgrund der finanziellen Probleme der Gemnova, musste das Fahrzeug des Waldaufsehers zurück-
gegeben werden. Eine andere Firma hätte die Vermietung aus diesem Fahrzeugpool zwar weiterhin 
übernommen, die monatlichen Kosten hätten sich dadurch allerdings um € 490,- erhöht. Mittlerweile 
wurde ein neues Fahrzeug angeschafft. Die Kosten dafür sind bereits im Budget 2024 berücksichtigt.     
 

• Baufirma - Bmst. Ing. Franz Thurner: 
Die Fa. Ing. Hans Bodner BaugesmbH & CoKG hat die Firma von Bmst. Ing. Franz Thurner über-
nommen. Davon betroffen ist die Baufirma, die Zimmerei und das Schotterwerk. An der bestehenden 
Struktur (Name, Standort, Beschäftigte etc.) soll sich vorerst einmal nichts ändern. Demnach soll 
auch die Kommunalsteuer weiterhin in der Gemeinde Oetz abgeführt werden.    
 

• WC Zentrumsparkplatz: 
Aufgrund zahlreicher Vandalenakte und vorsätzlicher Verschmutzungen der Anlage mit Fäkalien wur-
de das WC bis auf Weiteres geschlossen.  
 

• Holzbrücke Habichen: 
Aufgrund des Hochwassers 2023 waren, in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, diverse Sanie-
rungsmaßnahmen geplant. Nach Beginn der Arbeiten musste leider schnell festgestellt werden, dass 
zahlreiche tragende Elemente der Brücke faul und somit nicht mehr zu sanieren sind. Die anschlie-
ßende Begutachtung mit einem Experten und der Vertreterin des Bundesdenkmalamtes hat ergeben, 
dass es sich leider um einen „Totalschaden“ handelt. Der Bürgermeister ist bereits mit einem Vertre-
ter des Landes (Brückenbauabteilung) und des Wasserbauamtes in Kontakt, um die weitere Vorge-
hensweise abzuklären.      
 

• Kapelle Oetzermühl: 
Die Arbeiten am Dach und am Turm sind so gut wie abgeschlossen. Aufgrund der massiven Was-
sereintritte wird die Fa. Ganglberger vorerst noch provisorische Ausbesserungsarbeiten durchführen. 
Die abschließende Endsanierung an der Außen- und Innenseite wird dann abschnittsweise vorge-
nommen.    
 

• Umwelttag: 
Termin - 20.04.2024 

 
9) Anträge, Anfragen, Allfälliges: 
 
• GR Patrick Fiegl berichtet den Mitgliedern des Gemeinderates über das Jugendhearing vom 

12.01.2024: 
 
-  Die Jahrgänge 2001 bis 2011 wurden schriftlich dazu eingeladen. 
-  15 hochmotivierte und interessierte Jugendliche sind erschienen. 
-   Dabei wurde einerseits über die Jungbürgerfeier und andererseits über zahlreiche Themen,     
    die die Jugend beschäftigen, diskutiert. 
-   Die unterschiedlichen Themen wurden diskutiert und dann gewichtet.  
-   Die Jugendlichen haben den Wunsch geäußert, regelmäßig solche Treffen abzuhalten. 
-   Es sind in weiterer Folge vierteljährliche Treffen geplant. 
-   Vorankündigung: nächstes Treffen im Sal Ez am 19.04.2024 ab 18:00 Uhr zum Thema   
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   „Planung Jugend-/ Kinderspielplatz im Haidach“   
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei GR Patrick Fiegl für die Umsetzung dieser Aktion. 
 

• Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgenden Antrag ein: 
 

 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Ergänzend dazu möchte ich erwähnen, dass die Informationen seitens der Gemeinde über whatsapp 
bereits tagesaktuell erfolgen. Wir können über den gegenständlichen Antrag aber gerne abstimmen.  
 
Der Gemeinderat stimmt darüber ab, dem Antrag der „Oetzer Zukunft“ zuzustimmen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 14  
Nein: 1 GR Simon Nösig 
Enthaltung: -  
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• Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgende Anfrage ein: 
 

 

 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Unser Ziel war es die Polizeiinspektion im neuen Einsatzzentrum unterzubringen. Dieses Vorhaben 
konnte aufgrund der finanziellen Vorgaben seitens des Bundes nicht umgesetzt werden. Darüber hin-
aus gibt es für die Gemeinde keine anderen Möglichkeiten um eine Standortsicherheit zu gewährleis-
ten. Die Suche nach alternativen Räumlichkeiten in der Region, wurde von der Landespolizeidirektion 
mittlerweile bereits ausgeschrieben. 
 

•  Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgende Anfrage ein: 
 

   

 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Es wurde eine neuerliche Messung durchgeführt. Der beauftragte Verkehrsplaner hat uns bestätigt, 
dass die Messungen nach dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt wurden und seine Stellung-
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nahme dazu auch ausreicht, um eine Auskunft darüber zu erhalten, ob die Verkehrsfläche am Mühl-
weg die Frequenz für eine Wohnanlage in dieser Größenordnung aufnehmen kann. Aus der vorlie-
genden Stellungnahme geht dies eindeutig hervor. Bezüglich der Erhaltung des Ufermauerwerks gibt 
es mit der Santer Immo GmbH keinerlei Vereinbarungen. Mir ist diesbezüglich auch nichts von einer 
Vereinbarung mit der TIWAG bekannt. Die geforderten Abstände zu diesem Gerinne werden vom 
Baubezirksamt vorgegeben.  
 

• Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgende Anfrage ein: 
 

  

 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Der Bebauungsplan ist mittlerweile rechtskräftig, Baugenehmigung liegt für dieses Projekt noch keine 
vor. Bis zu den Grundstücksgrenzen wird definitiv nicht heran gebaut. Eine Regelung betreffend die 
Zufahrt zur Baustelle gibt es derzeit noch nicht. Ob die Zufahrt über den Zentrumsparkplatz erfolgen 
kann, wurde noch nicht thematisiert. In Absprache mit dem Baubezirksamt wird derzeit an einem Pro-
jekt gearbeitet, um die Begegnungszone im Kurvenbereich auszuweiten. Die baulichen Maßnahmen 
könnten zusammen mit der geplanten Ausleitung des Mühlbaches in die Ötztaler Ache erfolgen.  
Da es sich beim Achrainweg um eine öffentliche Verkehrsfläche handelt, gibt es sonst keine weiteren 
Regelungen. Sollte es im Zuge der Baumaßnahen zu Beschädigungen an der Straße oder Dämmen 
und Uferdeckwerken etc. kommen, sind diese jedenfalls wieder durch den Verursacher zu beheben 
und der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Wohin der anfallende Bodenaushub gebracht 
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wird, weiß ich nicht. Mit der Gemeinde gibt es diesbezüglich keine Vereinbarung.  
 

• Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgende Anfrage ein: 
 

 

 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Ich habe bezüglich VPI Gespräche mit den Verantwortlichen der TIWAG geführt. In diesem Zuge 
wurde mir mitgeteilt, dass die Wertsicherung im Vorfeld mit allen betroffenen Gemeinden besprochen 
und entsprechend vereinbart wurde. Diese einheitliche Regelung kann jetzt nicht wieder für jede Ge-
meinde individuell angepasst werden.  
Die Entschädigungszahlungen hängen von der erzeugten Energie und der vereinbarten Quote ab. 
Die angeführte Summe von € 21.000,- entspricht der damaligen Berechnungsgrundlage und variiert 
aufgrund der vorgenannten Parameter. 
Weitere Entschädigungszahlungen im Rahmen eines „Zukunftspakets“ sind nicht vorgesehen. 
 

• Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgende Anfrage ein: 
 

 
„Anfrage zur Situation am Sportplatz“ 
 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Im Zuge von Holzbringungsarbeiten wurde das Steinschlagschutznetz geöffnet. Nach Abschluss der 
Arbeiten wird das Netz wieder geschlossen. Aufgrund eines Steinschlages in diesem Bereich, wird in 
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Absparche mit der WLV derzeit geprüft, ob die Errichtung eines provisorischen Fahrweges hinter dem 
Netz möglich wäre, um das Holz abtransportieren zu können, ohne das Netz öffnen zu müssen. Der 
Schaden am Zaun wird zu 100 % von der Versicherung übernommen. Die Reparatur wurde bereits in 
Auftrag gegeben.  
 
GR Danko Cvijanovic: 
Gibt es in diesen Bereich eine Kennzeichnung, die Passanten auf die Gefährdung hinweist? 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Der Fußballplatz ist derzeit gesperrt. Darauf wird auch hingewiesen. 
 

• Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgende Anfrage ein: 
 

 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
 
1.)  Diesbezüglich liegen uns noch keine Informationen vor. Der Eigentümer hat die Abgabe  
      für die jeweiligen Abgabenansprüche selbst bekannt zu geben. Bis dato liegen uns noch  
      keine diesbezüglichen Meldungen vor.  
2.)  Die aktuelllen Gesetzesgrundlagen sind im Internet veröffentlicht. In der Gemeinde gibt    
      es keine weiteren Gesetze oder Vorschriften ergänzend dazu. Es gibt auch noch keine  
      Programme zur Bekämpfung dieses Problems. 
3.)  Eine Aufstellung über die legalen Freizeitwohnsitze in der Gemeinde kann bereitgestellt  
      werden. Eine Liste von illegalen Freizeitwohnsitzen liegt nicht vor. In der aktuellen  
      Ausgabe von „Zetz“ wird aber sowohl über die Freizeitwohnsitzabgabe als auch über die  
      Leeerstandsabgabe, mit vielen rechtlichen Details dazu, informiert.  
4.)  Der Gemeinderat hat einen Beschluss gefasst, dass zukünftig keine weiteren  
      Freitzeitwohnsitze in unserer Gemeinde mehr gewidmet werden, obwohl die gesetzliche  
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      Obergrenze (Kontingent) noch nicht ausgeschöpft wurde. Ich denke, dass dadurch die  
      Anzahl der Freizeitwohnsitze auch ausreichend reguliert wurde. 
 
Wie bereits erwähnt werden in der aktuellen Ausgabe der Gemeindezeitung genau diese Themen 
aufgegriffen, um die Bevölkerung aufzuklären und zu sensibilisieren. Wenn dies nicht ausreicht, 
müssen eventuell auch zusätzliche Maßnahmen veranlasst werden. Im Tiroler Unterland wurden 
beispielsweise mittlerweile bereits Kontrollorgane dafür eingesetzt. Ich denke, dass diesbezüglich 
aber eine Lösung über die Gemeindegrenzen hinaus gefunden werden sollte. Vielleicht gibt es auf 
Planungsverbandsebene Ansätze, um dann eine einheitliche Vorgehensweise einzuschlagen.   
 

• Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgende Anfrage ein: 
 

    
 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Wenn die Aufräumungsarbeiten der beanspruchten Flächen, nach den Sturmschäden, 
abgeschlossen sind, muss ein Schutzdamm errichtet werden, um die Gefahr eines Steinschlages in 
diesem Bereich zu reduzieren. Erst danach kann wieder ein Kinderspielplatz errichtet werden. GR 
Patrick Fiegl hat sich bereit erklärt, zusammen mit den Kindern und Jugendlichen dafür ein Konzept 
auszuarbeiten. Wenn das Konzept vorliegt und die Planung abgeschlossen ist, können die Kosten 
beziffert werden und dann eventuell im Budget 2025 Berücksichtigung finden.  
 

• Die Liste „Oetzer Zukunft“ bringt folgende Anfrage ein: 
 

 
 

 
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Es reicht nicht aus, dass sich eine einzelne Gemeinde dafür meldet. Es muss ein gesamter 
Planungsverband hinter einem solchen Projekt stehen. Die Abläufe müssen gemeindeübergreifend 
organisiert werden. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Erkenntnisse der Pilotregionen 
abgewartet werden sollten, um daraus dann Rückschlüsse für die eigene Region ziehen zu können. 
Räumlich würden die Kapazitäten ausreichen, um eine solche durchgängige Kinderbetreuung zu 
organisieren, personell allerdings nicht.  
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Es wird gerade wieder versucht eine Betreuung in den Sommermonaten anbieten zu können. 
Aufgrund der personellen Struktururen ist diese bis jetzt aber noch nicht gesichert.    
 

• GR Alexander Wolf: 
Ich beziehe mich auf das Seilbahnunglück bei den Bergbahnen Oetz und die Kommunikation dazu. 
Wie auch andere meiner Listenkollegen, war ich unterwegs habe keine Informationen dazu erhalten. 
Ich meine, dass ich als Gemeinderat doch frühzeitig entsprechende Informtionen dazu erhalten sollte.    
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Nach dem Unglück wurde die Öffentlichkeit über alle vorliegenden Informationen ganz transparent 
informiert. Es wurde von Beginn an bewusst auf diese Art und Weise kommuniziert, dass es nicht zu 
unterschiedlichen Informationsständen unter den einzelnen Personengruppen kommt. Die 
Bevölkerung, die Medien und die Gäste haben alle die gleichen Informationen erhallten.  
 
GR Ing. Mathias Speckle: 
In solchen Fällen wird eine Krisenkommunikation eingerichtet, die weit über das Bundesland Tirol 
hinaus Informationen weitergibt. Die Verantwortlichen in Oetz haben bei diesem Ergeignis, speziell für 
die professionelle Kommunikation und die Aufarbeitung der vorliegenden Informationen für die 
Öffentlichkeit bzw. die Medien großes Lob erhalten. 
 

• GR Alexander Wolf: 
Eltern sind an mich herangetreten und haben mir mitgeteilt, dass die Durchsprechanlage in der 
Voksschule seit 1 Jahr nicht mehr funktioniert. Könnte die Reparatur veranlasst werden?    
 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner: 
Davon wurde ich bis dato noch nicht in Kenntnis gesetzt. Ich werde dieser Sache umgehend 
nachgehen.  
 
GR Roland Haslwanter: 
Solche Angelegenheiten müssen wirklich nicht im Gemeinderat behandelt werden. Eine Information 
an die Verantwortlichen im Gemeindeamt würde vollkommen ausreichen. 

 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, schließt der Vorsitzende die Sitzung und dankt für die Mitar-
beit. 
 
  ggg. 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Bgm. Ing. Hansjörg Falkner                             Ing. Klaus Amprosi 
 
 
 
 
………………………………….  
Bgm.-Stv. Ing. Michael Nagele                            
 
 
 
 
………………………………….  
GV Ferdinand Stecher 
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………………………………….  
GV Michael Amprosi                             
 
 
 
 
………………………………….  
GV DI Alexander Reiter 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Bernhard Prantl 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Mag. (FH) Bernhard Haslwanter 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Mag. Tobias Haid 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Roland Haslwanter                             
 
 
 
 
………………………………….  
GR Ing. Mathias Speckle 
 
 
 
 
………………………………….  
GR Alexander Wolf 
 
 
 
 
…………………………………. 
GR Danko Cvijanovic 
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………………………………….  
GR Patrick Fiegl 
 
 
 
 
…………………………………. 
GR Bernhard Friedle 



HERZLICH WILLKOMMEN
ZUR 1. 
GEMEINDERATSSITZUNG

am 20. März 2024



Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Tagesordnungspunkt 1:

- GR Patrick Fiegl - Ausübung des freien Mandats

- GR Patrick Fiegl – Verzicht auf Gemeindevorstand  

- GRin Heidi Maldoner – Beurlaubung bis 01.10.2024  

- GV Alexander Reiter – Namhaftmachung durch Mitglieder der Oetzer Zukunft   



Antrag um Erweiterung der Tagesordnung:

7.1. Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der 
Gp. 327/16 KG Oetz (Schöpf Tobias)



Tagesordnungspunkt 2:

Überarbeitung der Flächenwidmungsplanänderung 
(gemäß §31c Abs. 2 – TROG 2022)









Neu



Herausnahme Gp. 1303/1



Herausnahme Gp. 1127



Neu

Neu

Herausnahme Gp. 1352/2





Tagesordnungspunkt 2:



Kosten für Gemeinde:

2017-2023:   314.044,- Euro



Tagesordnungspunkt 3:

Beratung und Beschluss, betreffend die Umsetzung 
diverser Vorschläge des Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses



Tagesordnungspunkt 3.1:

Variantenwunsch für die Ortsumfahrung Oetz 





Tagesordnungspunkt 3.2:

Umsetzung zusätzlicher Tempolimits



Tagesordnungspunkt 4:

Beratung über die weitere Vorgehensweise, betreffend 
die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen 
der Gemeinde Oetz und der GGAG Oetzerau











Tagesordnungspunkt 5:

Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses 
über die durchgeführten Kassaprüfungen vom 
18.12.2023 bzw. die Kassaprüfung und Prüfung der 
Jahresrechnung 2023 vom 05.03.2024













Tagesordnungspunkt 6:

Beratung und Beschluss der Jahresrechnung 2023 der 
Gemeinde Oetz









Beratung und Beschluss der Jahresrechnung 2023 der 
Gemeinde Oetz sowie Entlastung des Bürgermeisters;



Tagesordnungspunkt 7:

Beratung und Beschluss der Jahresrechnungen 2023 
sowie der Voranschläge 2024 für die 
Gemeindegutsagrargemeinschaft Oetzerau bzw. die 
Alminteressentschaft Acherberg







Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der 
Gp. 327/16 KG Oetz (Schöpf Tobias)

Tagesordnungspunkt 7.1:







Tagesordnungspunkt 8:

Berichte des Bürgermeisters

- Änderung Domain: www.oetz.tirol.gv.at (entfällt)

- Straßensperre B186 / Schadholzaufarbeitung + Felsräumung Landesstr. 

- LWL Piburg / Ausbau Piburger Landesstraße 

- Stand Einsatzzentrum

- Stand Forstweg Riedeben 

- Personal (Sabah Mohamed u. Christine Prantl) 

- Stand Verbauungsmaßnahmen Ötztaler Ache – GAF 196.000,- 



Berichte des Bürgermeisters

Tagesordnungspunkt 8:

- Anschaffung von 3 Stk. LED- Schutzweganlagen

- Parkraumbewirtschaftung / Verkehrsausschuss

- Rückgabe Fahrzeug GWA an Fahrzeugpool – Ankauf Neufahrzeug

- Baufirma Franz Thurner – Verkauf an Baufirma Bodner

- Wassergenossenschaft Piburg – Beschluss Übertragung 

- WC- Zentrumsparkplatz



Berichte des Bürgermeisters

Tagesordnungspunkt 8:



Berichte des Bürgermeisters

Tagesordnungspunkt 8:

- Holzbrücke Habichen 





Berichte des Bürgermeisters

Tagesordnungspunkt 8:

- Dachsanierung Kapelle Ötzermühl



Berichte des Bürgermeisters

Tagesordnungspunkt 8:

- Umwelttag am 20.04.2024 



Tagesordnungspunkt 9:

Anträge, Anfragen, Allfälliges
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